
geänderter Beschluss:                                         
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt gemäß § 99 Abs. 6 KVG LSA die Annahme einer 
SachsSpende in Höhe von 

 
 

10.000,00 Euro für den Stadtsingechor  
PSP 1.26201 

 
 
 


